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Ergänzungstatbeststand I
Fik$on neue Gesellscha0 mit 

Beteiligungsgrenzen und Fristen
§ 1 IIa, IIb GrEStG

Ergänzungstatbeststand II
90 % Anteilsverereinigung

§ 1 III, IIIa GrEStG

Gesamthand
§§ 5, 6 GrEStG

Konzernumwandlung
§ 6a GrEStG

Zurechnung

Grundtatbestand § 1 I GrEStG

§ 16 IVa, V 

Dringender 
Handlungsbedarf 
MoPeG (1.1.2024)



Gestaltungsverhinderung „Konzernklausel“
Steuerbefreiung 

ausschließlich innerhalb 
eines „Konzerns“

Zurechnung

Ableitung aus dem Belastungsgrund

Ergänzungstatbeststand
100 % Anteilsvereinigung

Erwerbergruppe

Dienendes Interesse

Grundtatbestand § 1 I GrEStG

Belastungsgrund

Persönliche Befreiungen

Steuerschuldner

Bemessungsgrundlage

Rückgängigmachung

Zuständigkeiten

Anzeigepflichten



Ergänzungstatbeststand
100 % Anteilsvereinigung

Grundtatbestand
§ 1 I GrEStG

Belastungsgrund

Warum ist eine Klarheit über den Belastungsgrund 
so wichtig?

Warum sollten sog. share deals der Grunderwerbsteuer 
unterliegen?

§ Verfassungsrecht
§ Akzeptanz („Belastungsgrundtest“)
§ Rechtsetzung
§ Rechtsanwendung

Der Erwerb von 100 % der Anteile an einer Gesellschaft, 
die unmittelbar ein Grundstück hält (Grundstücks-
gesellschaft), entspricht wirtschaftlich dem Erwerb des 
Grundstücks selbst.
§ unmittelbar oder mittelbar
§ Personen- oder Kapitalgesellschaft 

(Rechtsformneutralität) 

Belastungsgrund im Modernisierungsmodell
Die unmittelbare/mittelbare Vereinigung der 

Gesamtheit der Anteile einer Grundstücksgesellschaft 
entspricht wirtschaftlich dem Erwerb eines 

Grundstücks. 



100 % Anteilsvereinigung als einziger Ergänzungstatbestand
Zwei „Unter“-Ergänzungstatbestände

Erster (Unter-)Ergänzungstatbestand
§ Rechtsvorgang: Rechtsgeschä` (Erwerb von Anteilen)

§ Wirkung: Erstmalige (auch miaelbare) 
Anteilsvereinigung bei einer (auch anderen) Person 
bei Anspruchserfüllung

Zweiter (Unter-)Ergänzungstatbestand
§ Rechtsvorgang: Übergang des Eigentums (Anteile)

§ Wirkung: Erstmalige (auch mittelbare) 
Anteilsvereinigung bei einer (auch anderen) Person

Folgefragen und ihre Lösungen
§ Ermittlung des Gesamtheit der Anteile: allein Beteiligung am Vermögen/Kapital (horizontal Addition, vertikal 

Multiplikation)

§ Stichtag, an dem die Steuer entsteht: Rechtsvorgang

§ Erfüllung beider Unter-Ergänzungstatbestände: Vorrang des Rechtsgeschäfts als Erwerbsvorgang

§ Erwerber: Person, bei der die Wirkung („Anteilsvereinigung“) eintritt

§ Erwerber, wenn die Wirkung bei mehreren Personen eintritt: Vorrang des obersten Gesellschafters, der keiner 
weiteren Person die Gesamtheit der Anteile unmittelbar/mittelbar vermittelt.

§ Steuerpflichtiger: Erwerber (unter weiteren Voraussetzungen auch eine vermittelnde Gesellschaft)

§ Haftung: stets Grundstücksgesellschaft 

§ „Spiegelung“ von § 1 II GrEStG durch Gleichstellung von vergleichbaren Rechtspositionen mit Anteilen



Erwerber

Käufer

Verkäufer

Fall 1

Grundstücks-
gesellschaft

20%
0%

20%

30%

70%

10%

100%

§ Rechtsvorgang zwischen Verkäufer 
und Käufer auch als Stichtag

§ Anteilsvereinigung bei Erwerber 
(unmittelbar und mittelbar) 

§ Steuerpflichtiger: Erwerber (und 
ggf. Käufer als vermittelnde 
Gesellschaft) als Gesamtschuldner

§ Haftung: Grundstücksgesellschaft



Grundstücke

Beginn/Ende der Zurechnung: 
Stichtag des Erwerbsvorgangs

nach § 1 I GrEStG

Anteile an Grundstücksgesellscha[en oder vermi\elnden Gesellscha[en

Beginn und Ende der Zurechnung: 
Sdchtag des Rechtsvorgangs im Ergänzungstatbestand (Erwerb von Anteilen), 

unabhängig davon, ob der Rechtsvorgang eine Anteilsvereinigung bewirkt

Ein steuerbarer Erwerbsvorgang ändert
§ nicht die Zurechnung des Grundstücks zur Grundstücksgesellschaft,
§ die Zurechnung von Anteilen nur bei der Person, die mit dem Rechtsvorgang

unmittelbar Anteile erwirbt.

Ausnahme zur Gestaltungsverhinderung bei sog. Unit-Deals: 
Zurechnung des Grundstücks an das Sondervermögen anstaa an die 

Kapitalverwaltungsgesellscha` (Zivilrecht) bei in- oder ausländischen 
Investmen]onds



Gestaltungsverhinderung

Zurechnung

Ableitung aus dem 
Belastungsgrund

Ergänzungstatbeststände
100 % Anteilsvereinigung

Erwerbergruppe

Dienendes Interesse

Belastungsgrund

Findung der idealen Gestaltungsverhinderungsnorm
Optimierung zwischen 
§ Zielgenauigkeit (Absicherung des Belastungsgrundes) 
§ Grad der Typisierung (Vereinfachung) in der konkreten Regelungssituation  

Warum sind Beteiligungsgrenzen und Fristen keine ideale 
Gestaltungsverhinderung bei Share Deals?

Pro: 
Vereinfachung und 
Rechtssicherheit (?) 

durch hohen Grad der 
Typisierung

Contra: 
§ Hoher Überwachungsaufwand (v.a. Fristen)
§ Rechtssicherheit relevant für Nicht-

Gestaltung und atypischem Fall, nicht für 
eine besteuerungswürdige Gestaltung

§ Konzeptionelle Einbuße bei der zielgenauen 
Abgrenzung der steuerwürdigen Fälle

§ Das „Hase und Igel“-Spiel endet an der 
„doppelten“ Verfassungsgrenze: 
-> einfache Umgehung 
-> Nachbesserung 
-> weitere Minderung der Zielgenauigkeit     



Grundgedanke der Erwerbergruppe:
Mindestens zwei Personen, die sich miteinander abges_mmt haben, 

erwerben zusammen die Gesamtheit der Anteile an der Grundstücksgesellscha`. 

Typische Fallkonstellationen:
§ Joint-Venture-Investoren (gemeinsame Nutzung des 

Grundstücks)
§ Hauptinvestor (89 %) und Co-Investor (11 %)

Konkretisierung durch unwiderlegbare Vermutungen und 
Regelbeispiele (nicht abschließend):
§ Gemeinsame Planung
§ Angestrebte gemeinsame Beherrschung
§ Sachlicher und/oder zeitlicher Zusammenhang

Abgrenzung vom steuerunwürdigen Fall: Person hat ihre 
konkrete Beteiligung erworben, bevor die Verbundenheit 
vorlag. 

Rechtsnatur: 
§ fiktive Einheit allein zur Begründung des GrESt-

Erwerbsvorgangs
§ kein eigenes Zurechnungssubjekt für Anteile

Mitglieder: 
§ Natürliche Personen, Personengesellschaften, alle 

Körperschaften i.S.d. KStG
§ Erhöhung oder Begründung der unmittelbaren/ 

mittelbaren Beteiligung an der Grundstücksgesellschaft 

Stichtag: konkreter Rechtsvorgang, der Anteilsvereinigung 
bewirkt

Folgeerwerbe: Anrechnung der Bemessungsgrundlage aus 
dem Vorerwerb, wenn ein Mitglied als Erwerber oder 
verbleibende Mitglieder als neue Erwerbergruppe die 
Anteile vereinigen.

Konkurrenzen:
§ Vorrang Erwerber vor der Erwerbergruppe
§ Vorrang der Erwerbergruppe mit der geringsten 

Mitgliederzahl und den jeweils obersten Gesellschaftern

Steuerschuldner: alle Mitglieder als Gesamtschuldner

Haftung: stets Grundstücksgesellschaft



Käufer Co-InvestorVerkäufer

Fall 2

Grundstücks-
gesellschaft

100%
0%

80% 20%

§ Rechtsvorgänge:
Verkäufer und Käufer
Verkäufer und Co-Investor

§ Anteilsvereinigung bei Erwerbergruppe 
„Käufer und Co-Investor“, wenn 
Rechtsvorgänge abgestimmt 

§ Steuerpflichtiger: Mitglieder der 
Erwerbergruppe als Gesamtschuldner

§ Haftung: Grundstücksgesellschaft

Sollte eine Abstimmung zu verneinen sein, ist ein 
dienendes Interesse des Co-Investors zu prüfen.



Grundgedanke zum dienenden Interesse
Ein Altgesellschafter hält Anteile zurück oder eine Person erwirbt 
Anteile, damit der Erwerber keinen Erwerbsvorgang verwirklicht.

Wirkungen: 
§ Fiktion der Anteilsvereinigung bei Erwerber/Erwerbergruppe
§ Keine Auswirkungen auf die Zurechnung der Anteile
§ Keine Steuerbarkeit eines Folgeerwerbs der Anteile eines 

Beteiligten mit dienendem Interesse durch den Erwerber

Beteiligter mit dienendem Interesse: 
§ Natürliche Personen, Personengesellschaften, 

Körperschaften iSd. KStG
§ Mehrere Beteiligte mit dienendem Interesse möglich

Stichtag: konkreter Rechtsvorgang, der die (fiktive) 
Anteilsvereinigung bewirkt

Steuerschuldner: Erwerber oder Erwerbergruppe

Haftung: stets Grundstücksgesellschaft

Konkurrenzen: Vorgang der Erwerbergruppe und Absicherung 
durch dienendes Interesse

Typische Fallkonstella_onen:
§ Altgesellscha`er hält Anteile zurück (11 %).
§ Investor (89 %) und „besonderer“ Gesellscha`er  (11 %)

Abgrenzung vom steuerunwürdigen Fall
Altgesellscha`er will „echter“ Co-Investor bleiben.

Verhaltensanreiz für Gestaltung: 
Steuerersparnis > Nachteile

Gesetzliche Konkre_sierung des dienenden Interesses:
§ Ausschluss: Erwerber oder Erwerbergruppe vereinigen 

selbst nicht die Mehrheit der Anteile
§ Widerlegbare Vermutung: 

Ersparte GrESt > Wert Anteile der mit dienendem 
Interesse („dynamische Beteiligungsgrenze“) 

§ Widerlegbare Vermutungen bei Beschränkung der 
Gesellscha`srechte und/oder Einräumung von Fix- oder 
Mindestvergütungen 
Gestaltungsverhinderung für „nachträgliches“ Dienen  



KäuferVerkäufer

Fall 3

Grundstücks-
gesellschaft

100%
11 %

89%

§ Rechtsvorgang:
Verkäufer und Käufer

§ Keine (vorrangige) Erwerbergruppe:
(-) weil Verkäufer keine Beteiligung 
begründet oder erhöht

§ Anteilsvereinigung bei Käufer fingiert, 
wenn Verkäufer nur noch ein 
„dienendes Interesse“ hat 

§ Steuerpflichtiger: Käufer
§ Haftung: Grundstücksgesellschaft



Käufer Co-InvestorVerkäufer

Fall 4

Grundstücks-
gesellschaft

100%
20%

60% 20%

§ Rechtsvorgänge:
Verkäufer und Käufer
Verkäufer und Co-Investor

§ Anteilsvereinigung: fikdv bei 
Erwerbergruppe „Käufer und Co-
Investor“, wenn 
§ Rechtsvorgänge abgesdmmt und
§ Verkäufer bloß dienendes Interesse

§ Steuerpflich_ger: Mitglieder der 
Erwerbergruppe als Gesamtschuldner

§ Ha[ung: Grundstücksgesellscha`



Grundgedanke des dienenden Interesses bei Stiftungsblockern
Ein Stiftungsblocker wird zur Vermeidung der Grunderwerbsteuer nur 

eingesetzt, wenn der Erwerber einen mitbestimmenden Einfluss auf die 
Stiftung ausüben kann. 

Wirkung: Stiftung wird zum Beteiligten mit dienendem 
Interesse.

Tatbestand: „dienendes Interesse“ als zentrales Merkmal

Weitere widerlegbare Vermutung für ein dienendes 
Interesse:
„mitbestimmender Einfluss“ auf ein Rechtsgebilde, an 
deren Kapital oder Vermögen man nicht als Gesellschafter 
beteiligt sein kann

Gestaltungen: Stiftung bleibt als Altgesellschafterin an 
Grundstücksgesellschaft beteiligt (11 %). 

Besteuerungswürdige Gestaltung: 
Erwerber erwirbt Beteiligung und zugleich einen 
mitbestimmenden Einfluss auf die Alt-Gesellschafter-
Stiftung.

Abgrenzung vom steuerunwürdigen Fall: 
Erwerber hat keinen mitbestimmenden Einfluss auf die 
Altgesellschafter-Stiftung.



Käufer

Holding

Verkäufer

Fall 5

Grundstücks-
gesellschaft

100%
0%

100%

§ Rechtsvorgang:
Verkäufer und Käufer    

§ Anteilsvereinigung: bei Käufer, wenn 
Stiftung bloß dienendes Interesse durch 
mitbestimmenden Einfluss

§ Steuerpflichtiger: Käufer
§ Haftung: Grundstücksgesellschaft

89%
Stiftung

Mitbestimmender 
Einfluss

11%



KäuferVerkäufer

Fall 6

Grundstücks-
gesellschaft

89%
0%

89%

§ Rechtsvorgang:
Verkäufer und Käufer    

§ Anteilsvereinigung: bei Käufer, wenn 
Stiftung bloß dienendes Interesse durch 
mitbestimmenden Einfluss

§ Steuerpflichtiger: Käufer
§ Haftung: Grundstücksgesellschaft

SCDung 
ausländischen 

Rechts

Mitbestimmender 
Einfluss

11%

Mitbestimmender 
Einfluss
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N-KG

1 %

M
50 % 50 %

„Trichter“-Wirkung der Konzernklausel
Innerhalb des „umgekehrten Trichters“ werden 
steuerbare Erwerbsvorgänge 
von der Besteuerung 
ausgenommen:
§ Grundstücke und Vereinigung der Gesamtheit 

der Anteile einer Grundstücksgesellscha0
§ Art des Rechtsvorgangs (Veräußerung, 

Umwandlung etc.) ist unerheblich. 
Außerhalb  des „umgekehrten Trichters“ werden 
steuerbare Erwerbsvorgänge von der 
Besteuerung nicht ausgenommen:

100 %

100 % 100 %

100 %100 %

100 %50 %50 % 100 %

80 %20 %

Systematische Stellung im GrEStG
§ Ersatz für die Streichung von §§ 5, 6, 6a GrEStG
§ „Ausnahme von der Besteuerung“ für einen Erwerbsvorgang, der nach einem Erwerbs-

oder dem Ergänzungstatbestand steuerbar ist.
§ Keine Steuervergünstigung, sondern folgerichtige Ableitung aus dem Belastungsgrund



§ Entsprechende Anwendung von § 3 
GrEStG auf einen Erwerber bei 
Anteilsvereinigung in Bezug auf das 
Grundstück der Grundstücks-
gesellschaft

§ Anteilige Anwendung bei Mitgliedern 
der Erwerbergruppe

Persönliche Befreiungen Bemessungsgrundlage Steuerschuldner

ÜbergangsregelungAnzeigepflichten

Angleichung Share Deal an Asset Deal
§ Grundstückswert im Kaufvertrag
§ Anteilige Rückrechnung aus Kaufpreis 

der Anteile
§ BewG-Grundbesitzwert
Mindestbemessungsgrundlage bei (auch 
miRelbaren) Mehrheitsbeteiligungen:
§ BewG-Grundbesitzwert
Anrechnung bei Vorerwerb durch 
Erwerbergruppe

§ Erwerber
§ Vermittelnde Gesellschaft unter 

weiteren Voraussetzungen als 
Gesamtschuldner

§ Mitglieder der Erwerbergruppe als 
Gesamtschuldner

Rückgängigmachung

stets Haftung der 
Grundstücksgesellschaft

Entsprechende Anwendung von § 16 I 1 
GrEStG, wenn Rechtsgeschäft zum 
Erwerb von Anteilen vor Eigentums-
übergang der Anteile rückgängig 
gemacht wird

Vereinfachung der Anzeigepflicht
§ Digitalisierung
§ Zentralisierung
§ Abstufung zwischen Steuerbarkeit und 

Bestimmung der Grundstücke

§ Übergangsregelung, wenn vor dem 
1.1.2024 eine Besteuerung nach § 1 
III IIIa GrEStG stattgefunden hat:
Keine Besteuerung eines Erwerbs-
vorganges, wenn der Erwerber nach 
dem 31.12.2023 und bis zum 
Erwerbsvorgang ununterbrochen mit 
mind. 90 % beteiligt war.

§ Übergangsregelung für die Nach-
behaltefristen aus § 5 III und § 6 III 
GrEStG: 
Einheitliche Kappung zu einem festen 
Zeitpunkt (z.B. 31.12.2028).



üUmsetzung eines klar verständlichen Belastungsgrundes
ü Ein Ergänzungstatbestand für Share Deals
ü Rückkehr zur 100 Prozent-Grenze
ü Konsequente Wahrung des SNchtagsprinzips
üAbsolute Rechtsneutralität
üVerständliche Zurechnung
ü Keine Überwachungsfristen
ü Planungssicherheit bei Unterlassen von Gestaltungen
üVerhaltensanreiz zum Unterlassen von Gestaltungen
ü Zielgenaue Verhinderung von Umgehungsgestaltungen
ü Einfache und folgerichNge „Konzernklausel“ durch 

Trichterlösung
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